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Das Bewerten von Bauland

Von E. Bachmann, Dipl.-Ing.

Als Bauland im engeren Sinne gelten in der Begel nur Grundstücke,
die durch Straßen erschlossen sind, Zuleitungen von Wasser, Elektrizität,
eventuell Gas enthalten, in größeren Ortschaften einen Kanal aufweisen
und nach den geltenden Bauvorschriften überbaut werden dürfen.

Der Verkehrswert des Baulandes, also der Bodenwert, ist von vielen
Einzelfaktoren abhängig, so vor allem von den örtlichen Verhältnissen,
der Größe und Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde, den
Bebauungsvorschriften und so weiter. Ein Bauplatz ist im allgemeinen um so
wertvoller, je geringer seine Distanz vom Orts- oder Geschäftszentrum ist.
Die Vielgestaltigkeit der den Wert eines Baugrundstückes bestimmenden
Faktoren hat das Schätzen von Bauland sehr schwer gemacht. Die
Gesetze und Verordnungen sprechen immer vom Ertrags- und Verkehrswert

der Liegenschaften und des Bodens, ohne indessen eine nähere
Definition dieser Begriffe zu geben. Der Gesetzgeber setzt diese Begriffe wohl
als bekannt voraus.

Der Ertragswert, auf den es beim Schätzen von Bauland weniger
ankommt, läßt sich im allgemeinen bei bebauten und unbebauten
Grundstücken, mit Hilfe der eingegangenen Mietzinse oder Erträge und der
Unterhaltsaufwendungen leicht berechnen, während der Verkehrswert
oft nur schwer eingeschätzt werden kann. Da bei den meisten Käufen
und allen Enteignungen immer zwischen dem eigentlichen Bodenwert
und dem Gebäudewert unterschieden wird, ist eine gute Bestimmung des
Bodenwertes besonders wichtig. Nach dem Kommentar zum Schweiz.
Zivilgesetzbuch von Escher entspricht der für alle offiziellen Schätzungen
maßgebende Verkehrswert dem Marktpreis der Grundstücke, d.h. dem
Kaufpreis, der unter normalen Verhältnissen erzielt werden kann.

Obwohl die Techniker alle Entschädigungsberechnungen für Bauland

nach dem Verkehrswert des Bodens zu richten haben und die
Behörden bei Enteignungen den Verkehrswert ausbezahlen müssen, ist es

bis heute nicht gelungen, trotz vielen Bemühungen bekannter Sachver-

281


	...

